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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1979

Norm

StPO §290 Abs2 B

Rechtssatz

Bei Strafneubemessung kann (ohne gegen das Verschlimmerungsverbot zu verstoßen) statt einer bedingten

Freiheitsstrafe eine unbedingte Geldstrafe verhängt werden.
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